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Änderungen in der Gymnasiallehramtsprüfungsordnung (GymPO) und ihre 

Auswirkungen auf die Benutzung des Wiki 

 

Neue Fassung der GymPO für Kurs 24 

Das Kultusministerium hat für den Vorbereitungsdienst Änderungen beschlossen, die ab Januar 

2024 wirksam werden. So wird künftig beispielsweise der Umfang des selbstständigen Unterrichts 

ab dem zweiten Ausbildungsabschnitt sowie die Anzahl der unterrichtspraktischen Prüfungen (Lehr-

proben) erhöht; dafür entfällt die Verpflichtung, eine Dokumentation anzufertigen.  

Von diesen Änderungen sind nicht nur Personen betroffen, sondern auch das Seminar-Wiki, das 

sowohl Ihnen, dem aktuellen Kurs 23, als auch dem künftigen Kurs 24 als Online-Plattform wichtige 

Informationen zu Fragen zur Ausbildung und Prüfung zur Verfügung stellen soll.  

Dabei haben wir für eine Zeit des Übergangs, in der für zwei Nutzergruppen unterschiedliche Versi-

onen der GymPO gelten, eine praktikable Lösung gefunden, die im Folgenden beschrieben wird. 

 

Links auf die GymPO im Wiki 

An zahlreichen Orten des Wiki haben wir bisher per Link auf den direkten Wortlaut der GymPO 

verwiesen. Daran soll sich auch weiterhin grundsätzlich nichts ändern. Von nun an öffnet sich jedoch, 

wenn Sie einen verlinkten Paragrafen anklicken, zunächst nicht der Wortlaut des entsprechenden 

Paragrafen, sondern eine Seite des Landes Baden-Württemberg, auf der Sie zwischen unterschied-

lichen Ausgaben der GymPO auswählen können.  

 

Wie Sie die für Sie gültige Version der GymPO finden, wird Ihnen an dem folgenden Beispiel erläu-

tert:  

 

Sie befinden sich im Wiki auf 

der Startseite „Prüfungen“. 

 

 

 

Hier wollen Sie den Verord-

nungstext zu den „Fachdi-

daktischen Kolloquien“ lesen 

und klicken auf Link „§ 22“. 

https://vif.gym.seminar-karlsruhe.de/wiki/portfolio:pruefung:start
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GymLehrPrO+BW+%C2%A7+22&psml=bsbawueprod.psml&max=true
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Es öffnet sich eine Seite von 

„Landesrecht BW“, auf der 

Ihnen zum Paragrafen 22 un-

terschiedliche Versionen der 

GymPO (und darüber hinaus 

auch noch die früheren Ausga-

ben der APrOGymn) zur Aus-

wahl gestellt werden.  

 

 

Für Sie maßgeblich ist diejenige Version, deren Gültigkeit am 27.10.2023 endete (!). Das bedeutet: 

Ab dem 28.10.2023 gilt die neue GymPO für den Kurs 24; für Sie hat die Version „gültig bis 

27.10.2023“ demnach weiter Bestand (vgl. §31 GymPO „neu“ Übergangsvorschriften). Dies gilt im 

Übrigen in gleicher Weise für allen anderen Paragrafen, die Sie anklicken. 

Dass auf der rechten Bildschirmseite die Angabe „AUSSER KRAFT“ steht, darf Sie nicht irritieren – 

dieser Vermerk gilt erst für den Kurs 24. 

 

Wenn Sie nun auf das Feld mit dem „§ 22 GymPO“ in der für Sie gültigen Version klicken, öffnet sich 

wieder wie gewohnt die Seite, in der Sie den Verordnungstext einsehen können.  

 

Hinweis und Ausblick  

Auf der Startseite des Wiki finden Sie unter dem Vermerk „Aktueller Hinweis“ ein PDF-Dokument 

mit dem Gesamttext der GymPO in der für Sie gültigen Fassung. 

Zum Jahreswechsel 2023/24 werden weitere Änderungen im Wiki notwendig, die auch im Textteil 

zwischen dem Gültigkeitsbereich des Kurses 23 und des Kurses 24 differenzieren. 

 

Shu 11/2023 
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